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Vorstandsentscheidung ohne
Mitgliederversammlung
Was darf der Vorstand ohne Mitgliederversammlung entscheiden

Mitgliederversammlung können zurzeit nicht stattfinden und die schriftliche

Beschlussfassung oder eine virtuelle Versammlung ist nicht oder nur erschwert möglich. Für

den Vorstand stellt sich deswegen oft die Frage, was er auch ohne Zustimmung der

Mitgliederversammlung entscheiden kann und in welchen Fällen eine solcher Alleingang

Haftungsfolgen für ihn hat.

Zunächst gilt: Die Vertretungsbefugnis des Vorstands ist grundsätzlich unbeschränkt. Alle

Rechtsgeschäfte, die er erkennbar für den Verein tätigt, sind wirksam und verpflichten den

Verein. Nach § 40 BGB sind bei der Vertretungsbefugnis andere Regelungen durch die

Satzung möglich. Die müssen aber ins Vereinsregister eingetragen werden.

Einschränkungen der Vertretungsbefugnis sind sowohl betragsmäßig als in sachlicher

Hinsicht denkbar.

Verstößt der Vorstand gegen eine solche Beschränkung der Vertretungsbefugnis, haftet er

dem Vertragspartner gegenüber persönlich. War seine Vertretungsbefugnis nicht beschränkt,

haftet der Verein für die Erfüllung des Vertrags. Ein Haushaltsbeschluss oder eine bestimme

Vorgabe durch die Mitgliederversammlung liefert – wenn überhaupt – nur einen möglichen

Anspruch des Vereins gegenüber dem Vorstand, die Wirksamkeit der Rechtsgeschäfte nach

außen wird davon nicht berührt.

Der Verein kann aber den Vorstand in Haftung nehmen, wenn der seine Kompetenzen

überschritten hat.

Grundlagengeschäfte und gewöhnlicher Geschäftskreis
Grundsätzlich gilt: Rechtsgeschäfte (Mittelverwendung) im "gewöhnlichen Geschäftskreis"

darf der Vorstand ohne Zustimmung der Mitgliederversammlung (MV) tätigen. Dazu gehört

alles, was üblicherweise und regelmäßig anfällt und auch bisher schon ohne Abstimmung mit

der MV gemacht wurde (Vereinsherkommen).
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„Grundlagengeschäfte“ dagegen bedürfen der Zustimmung der MV, auch wenn die Satzung

das nicht ausdrücklich regelt. Dazu gehören auch Geschäfte, die für den Verein von

besonderer wirtschaftlicher Bedeutung sind. Dazu gehöre z.B. außergewöhnlich hohe

Ausgaben, z.B. für den Bau oder die Anschaffung einer Immobilie. Hier sollte der Vorstand

im Eigeninteresse – zur Vermeidung einer Inhaftungnahme – die Zustimmung der MV

einholen.

Geschäfte außerhalb dieses gewöhnlichen Geschäftskreises bergen ein Risiko: Die MV

könnte die Mittelverwendung als unzulässig betrachten und den Vorstand in Haftung

nehmen. Auch diese Geschäfte sich nicht zustimmungspflichtig (außer die Satzung regelt

das so). Die fehlende Zustimmung kann aber zur Haftung des Vorstands führen.

Haushaltsplan
Sieht die Satzung die Aufstellung eines Haushaltsplans vor, dem die Mitgliederversammlung

zustimmen muss, ändert sich die Situation nicht grundlegend. Der Beschluss über den

Haushaltsplan ist vor allem eine Vorabentlastung. Die Mitgliederversammlung kann also den

Vorstand nicht in Haftung nehmen für Geschäfte, die durch den Haushaltsbeschluss

genehmigt wurden.

Wird der Vorstand – obwohl die Satzung das verlangt – ohne Haushaltsbeschluss tätig, führt

das nicht zwingend zu einer Haftung. Grundsätzlich darf der Vorstand von solchen Vorgaben

abweichen, wenn die Umstände das erfordern. Er muss das aber an die MV zurückmelden.

Haftung des Vorstand bei Geschäften ohne Genehmigung
Grundsätzlich kann der Vorstand vom Verein in Haftung genommen werden. Dafür muss

sich aber eine Mehrheit in der MV finden, weil Haushaltsbeschlüsse (wenn die Satzung das

nicht anders regelt) mit einfacher Mehrheit gefällt werden. Ein einzelnes Mitglied kann also

keinen Schadensersatz fordern.

Ein Risiko besteht für den Vorstand also nur, wenn sich tatsächlich eine Mehrheit finden

könnte, die mit dem Rechtsgeschäft nicht einverstanden ist und wenn dieses Rechtsgeschäft

zudem außerhalb des gewöhnlichen Geschäftskreises lag. Hier wäre aber auch

einzubeziehen, dass sich die Finanzlage des Vereins durch die Coronakrise eventuell ändert

und damit der Vorstand auch seine Ausgabenplanung anpassen muss.

Das Geschäft kann auch nachträglich genehmigt werden oder ungenehmigt bleiben, wenn

es keine entsprechenden Anträge in der MV gibt. Aus der Treupflicht der Mitglieder ergibt

sich, dass eine Inanspruchnahme des Vorstands zeitnah eingefordert werden muss – also

regelmäßig mit der nächsten Versammlung.


